
Entlastung in der vertragsärztlichen Versorgung
Was können NäPa und Physician Assistant in der Praxis leisten?

Delegation – Recht und Verantwortung

Dortmund 21.10.2022
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Interessenkonflikte ?

Seit 1995 niedergelassener Hausarzt in Gemeinschaftspraxis in Duisburg

Seit 1999 Lehrauftrag für Allgemeinmedizin der HHU Düsseldorf (PJ-Beauftragter)

Leitung des Arbeitskreis „Akademische Praxisassistenz“ der DEGAM

Stellv. Vorsitzender des Fortbildungsausschuss der ÄK Nordrhein

Mitglied im Ausschuss „Kooperation mit nichtärztlichen Gesundheitsberufen“ der ÄK Nordrhein

Studiengangsleitung des Studiengang „Physician Assistant“ der FFH Düsseldorf

Prof. Dr. Med. Bernhard Hemming, MPH
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Delegation – Recht und Verantwortung

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Notfälle DMP`s

Hausbesuche

Check-up`s

Rehaberichte
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1. Versorgung akut kranker Patient:innen in der Praxis
2. Versorgung chronisch kranker Patient:innen in der Praxis
3. Versorgung der Patient:innen im häuslichen Umfeld
4. Prävention (Empowerment der Patient:innen für Shared Decision making)
5. Rehabilitation (Versorgung der Patient:innen im sozialen Umfeld)

5 Delegationsbereiche

Diese fünf Bereiche wurden vom Arbeitskreis 
akademische Praxis Assistenz der DEGAM definiert.
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Zentrales  Problem
„Vertrauen“

Welche Tätigkeiten können einer PA anvertraut werden?

Lösung:
Anvertraubare Professionelle Tätigkeiten (APT)
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Anvertraubarkeitsniveau
3b
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Was muss eine PA dafür wissen und können?
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§4
Allgemeine Anforderungen an die Delegation

(1) Der Arzt entscheidet, ob und an wen er eine Leistung delegiert.
(2) Der Arzt hat sicherzustellen, dass der Mitarbeiter aufgrund seiner beruflichen Qualifikation 

oder allgemeinen Fähigkeiten und Kenntnisse für die Erbringung der delegierten Leistung 
geeignet ist (Auswahlpflicht). Er hat ihn zur selbständigen Durchführung der zu delegierenden 

Leistung anzuleiten (Anleitungspflicht) sowie regelmäßig zu überwachen 
(Überwachungspflicht). Die Qualifikation des Mitarbeiters ist ausschlaggebend für den 

Umfang der Anleitung und der Überwachung.

Vereinbarung über die Delegation ärztlicher Leistungen
an nichtärztliches Personal in der ambulanten vertragsärztlichen 

Versorgung gemäß § 28 Abs. 1 S. 3 SGB V

Delegation – Recht und Verantwortung
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Delegation – Recht und Verantwortung

„Delegationsverantwortung“

„Übernahmeverantwortung“
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§2
Nicht delegierbare (höchstpersönliche) Leistungen des Arztes

Der Arzt darf Leistungen, die er aufgrund der erforderlichen besonderen Fachkenntnisse nur 
persönlich erbringen kann, nicht delegieren. Dazu gehören insbesondere Anamnese, 

Indikationsstellung, Untersuchung des Patienten einschließlich invasiver diagnostischer 
Leistungen, Diagnosestellung, Aufklärung und Beratung des Patienten, Entscheidungen über die 

Therapie und Durchführung invasiver Therapien und operativer Eingriffe.

Vereinbarung über die Delegation ärztlicher Leistungen
an nichtärztliches Personal in der ambulanten vertragsärztlichen 

Versorgung gemäß § 28 Abs. 1 S. 3 SGB V

Delegation – Recht und Verantwortung

Anvertraubarkeitsniveau 3a ???
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2021 Wahlmodul 
„ PA in der hausärztlichen Versorgung“ 

zusammen mit der KVWL

Medizinisches Wissen

Klinische Fähigkeiten

Praxis Voraussetzungen

2019 Konzeptgespräch
PA und Hausärztemangel

2022 Einsatz von PA in der drohenden Unterversorgung
auf dem Land und in den prekären Lagen der RG Städte

(Im Rahmen eines Innovationsfond Projekt)


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11

